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Betr: Mehrere zweiwöchige Seminarveranstaltungen in Österreich (EAS.740) 

Werden von einem schweizerischen Rechtsanwalt in Österreich Seminarveranstaltungen im 

psychologisch-pädagogischen Bereich (Persönlichkeitsentwicklung) veranstaltet und zu 

diesem Zweck für die Zeitdauer des jeweiligen Seminars in Hotels in diversen Städten bis zu 

14 Tage Räumlichkeiten angemietet, so wird hiedurch weder nach innerstaatlichem Recht (§ 

29 BAO) eine Betriebstätte noch nach Art 14 DBA-Schweiz eine inländische feste Einrichtung 

begründet. Die Einräumung einer Nutzungsmöglichkeit an Räumlichkeiten für die Dauer von 

14 Tagen erfüllt im allgemeinen nicht die für die Annahme einer Betriebstätte (feste 

Einrichtung) nötige Dauerhaftigkeit. Die von dem Rechtsanwalt aus der Seminartätigkeit 

erzielten Einkünfte unterliegen daher der ausschließlichen Besteuerung in der Schweiz. 
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